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Unfall | Mit Benzin vollgefüllter Tanklaster kippte um und schlug leck – verletzt wurde glücklicherweise niemand

Das hätte ganz böse enden können
TURTMANN | Mitten im
morgendlichen Berufs-
verkehr verursachte ges-
tern ein mit Benzin rand-
voll gefüllter Tanklastwa-
gen in der Tennenkurve
einen Selbstunfall. Der
Lastwagen überquerte
dabei die Gegenfahrbahn
und schlug leck. Der
 Unfall ging zum Glück
glimpflich aus.

Das hätte weitaus schlimmer
enden können, als es tatsäch-
lich der Fall war. Kurz nach
07.00 Uhr am gestrigen Freitag-
morgen verlor der Fahrer eines
im Kanton Genf immatrikulier-
ten Tanklastwagens in der Ten-
nenkurve auf der Kantonsstras-
se westlich vom Bahnhof Gam-
pel-Steg die Kontrolle über sein
Fahrzeug. «Das Fahrzeug war in
Fahrtrichtung Brig unterwegs.
Beim Unfall überquerte es die
Gegenfahrbahn und kippte zur
Seite an eine Böschung», sagt
Polizeisprecher Christian Zu-
ber. Kaum auszudenken, was al-
les hätte passieren können,
wenn im dichten Morgenver-
kehr ein anderes Fahrzeug auf
der Gegenfahrbahn unterwegs
gewesen wäre.

Viel Benzin 
floss in den Boden
Über die Unfallursache kann
vorerst nur spekuliert werden.
Der Fahrer blieb unverletzt und
wurde zu Kontrollen ins Spital
Visp gebracht. Der 52-jährige
Lastwagenchauffeur aus Fri-
bourg erlitt lediglich einen
Schock und konnte sich selbst
aus dem Fahrzeug befreien.
Beim Aufprall schlug der Tank-
lastwagen leck. Benzin floss auf
die Fahrbahn und in den umlie-
genden Boden. «Deshalb muss-
te neben der Stützpunktfeuer-
wehr auch die Chemiewehr der

Lonza aufgeboten werden. Sie
pumpte die Ladung des verun-
fallten Lastwagens um», erklärt
Guido Bregy, Kommandant der
Stützpunktfeuerwehr Gampel.
Trotz aller Anstrengungen der
Lonza-Chemiewehr flossen von
den vermutlich 35000 Litern,
die der Vierzigtonner geladen
hatte, schätzungsweise 5000 Li-
ter aus und versickerten in den
Boden.  

Gefährliche Situation er-
forderte Grossaufgebot
Die Feuerwehr musste sich der
Situation mit einem Gross-
aufgebot annehmen, denn 
aufgrund der grossen Menge 
an ausgeflossenem Benzin
herrschte ständig akute Explo-
sionsgefahr. Insgesamt waren
60 Feuerwehrleute vor Ort: 15
der Chemiewehr Lonza, 35 von
der Stützpunktfeuerwehr Gam-
pel und zehn der Feuerwehr
aus Turtmann. Nebst dem Aus-
pumpen des Benzins im Tank-
laster und der nachfolgenden
Bergung des Fahrzeugs musste
auch das ausgelaufene Benzin
entsorgt werden. «Wir mussten
das gesamte Erdreich, das vom
Benzin durchtränkt war, bis in
eine Tiefe von 3,5 Metern aus-
baggern und zu einem Zwi-
schendepot transportieren», er-
klärte Guido Bregy. Die Menge
des ausgebaggerten Erdreichs
belief sich auf rund 500 Kubik-
meter – das sind mehr als vier-
zig Lastwagen.

Nachtwache 
beim Zwischendepot
Wo das Zwischendepot liegt,
wollte Bregy nicht verraten.
Dies aus Angst, dadurch Vanda-
len auf den Plan zu locken, de-
nen in den Sinn kommen könn-
te, den grossen Erdhaufen an-
zuzünden. Denn das Erdreich
ist auch nach dem Abtransport

immer noch leicht entflamm-
bar. «Aus diesem Grund haben
wir eine Nachtwache eingerich-
tet, um das Zwischendepot zu
sichern», erklärt der Feuer-
wehrkommandant. Nach dem
Abtransport des kontaminier-
ten Erdreichs musste das aus -
gehobene Loch wieder zuge-
schüttet werden, um damit die
angrenzende Fahrbahn zu sta-
bilisieren. Wohin das ausgebag-
gerte Material schlussendlich
entsorgt werden soll, ist noch
nicht bekannt.

Erhebliche 
Verkehrsbehinderung
Aufgrund der sehr aufwendigen
Grossaktion war die Kantons-
strasse zwischen Turtmann und
Gampel den ganzen Tag für jeg-
lichen Verkehr gesperrt und
konnte erst um 21.00 Uhr wie-
der freigegeben werden. Bis da-
hin wurde der Verkehr von Per-
sonenwagen auf die Nebenstras-
se zwischen Getwing, Nieder-
gampel und Gampel umgeleitet.
Das sorgte für zähflüssigen Ver-
kehr, was von den zahlreichen
Verkehrsteilnehmern viel Ge-
duld erforderte. Sämtlicher
Lastwagenverkehr wurde  in Ra-
ron und Turtmann angehalten.
Die Camionneure mussten ihre
Fahrzeuge auf dem Flugplatz be-
ziehungsweise auf dem Stau-
raum parkieren. Mit einer klei-
nen Ausnahmen, wie Guido Bre-
gy sagte: «Gegen Mittag sperr-
ten wir die Umfahrungsstrasse
für den Personenverkehr und
liessen rund zehn Lastwagen
durch, die in Richtung West-
schweiz unterwegs waren.» Je-
ne in die andere Richtung muss-
ten in Turtmann bleiben. Das
wird sie kaum gestört haben,
denn aufgrund der erwarteten
Schneefälle war der Simplon so-
wieso für jeglichen Lastwagen-
verkehr gesperrt. wek

Umgekippt. Die Chemiewehr versuchte, so schnell wie möglich den leckgeschlagenen Tanklast -
wagen leerzupumpen. FOTO KANTONSPOLIZEI

Geduld. War gefragt bei den vielen Camionneuren, die auf dem Flugplatz Turtmann ausharren
 mussten. FOTO WB

WALLIS | Staatsrat Jacques
Melly soll zukünftig zu-
sammen mit Jagdchef Pe-
ter Scheibler alleine über
Abschüsse von Wölfen im
Wallis befinden. Der
Bund will nur mehr bei
der Regulierung von
Wolfsrudeln mitreden.

Heute leben in der Schweiz
zehn bis 15 Einzelwölfe und ein
Rudel am Calanda mit acht bis
zehn Tieren. Allein im Wallis
sind im Jahr 2014 vier Wölfe ge-
netisch nachgewiesen worden.
Der Wolf wird sich weiter aus-
breiten. Zu erwarten ist zudem
die Entstehung neuer Rudel.
Das könnte im Oberwallis
durchaus schon im kommen-
den Jahr der Fall sein. In der
Augstbordregion ist seit Herbst
2014 ein Wolfspaar präsent. Da-
mit könnte die Regulierung von
Wolfsrudeln bald auch im Wal-
lis zum Thema werden, so wie
das bereits in den Kantonen
Graubünden und St. Gallen im
Zusammenhang mit dem Ca-
landarudel der Fall ist. 

Höhere gesetzliche Ebene
Nachdem das neue Wolfskon-
zept des BAFU von der Politik
und interessierten Kreisen im
vergangenen Jahr grossmehr-

heitlich abgelehnt wurde und
das Bundesrätin Leuthard nach
harten Diskussionen in den eid-
genössischen Räten gar sistier-
te, verlagert das UVEK die Mo-
dalitäten für Wolfsabschüsse
nun auf eine höhere gesetzliche
Ebene. Der Abschuss von Wöl-
fen soll neu in der Verordnung
über die Jagd und den Schutz
wildlebender Säugetiere und
Vögel geregelt und vom Bundes-
rat abgesegnet werden.  

«Der rechtliche Rahmen
für Abschüsse wird im Entwurf
der Verordnung präzisiert und
die konkreten Bestimmungen
statt in der technischen Richtli-
nie Konzept Wolf Schweiz neu
in der Verordnung über die Jagd
und den Schutz wildlebender
Säugetiere und Vögel geregelt»,
sagt der Walliser Reinhard
Schnidrig, Leiter der Sektion
Wildtiere und Waldbiodiversi-
tät. «Den Anliegen von Bauern,
Jägern und der Bevölkerung aus
den Bergregionen soll darin
Rechnung getragen werden.»
Letztendlich wird der Bundes-
rat darüber befinden.

Kein Freipass 
für die Kantone
Neu ist, dass über Abschüsse
von schadenstiftenden Einzel-
wölfen nicht mehr die Interkan-

tonalen Kommissionen (IKK),
bestehend aus einem Vertreter
von Bund und Kanton, befin-
den, sondern die Kantone allein
einen Abschussentscheid fällen
können. «Die IKKs, deren Kom-
partimente neu strukturiert
werden, werden zwar weiterbe-
stehen und sich mit den kanto-
nalen Stellen weiterhin zu spe-
zifischen Themen wie Herden-
schutz oder Grossraubtiermoni-
toring austauschen. Nicht aber
werden wir direkt Einfluss neh-
men auf die Entscheidfindung
zur Bewilligung von Einzelwolf-
abschüssen der Kantone», sagt
Schnidrig.

Gerade im Wallis hat die
richtlinientreue Haltung des
BAFU-Vertreters zur Bewilli-
gung von Wolfsabschüssen in
jüngster Vergangenheit immer
wieder für Missmut in der Be-
völkerung gesorgt. Die kantona-
le Jagdabteilung unter Dienst-
chef Peter Scheibler interpre-
tierte das Wolfskonzept bei Vor-
fällen in Münster 2013 und im
vergangenen Jahr in Eischoll
anders als Reinhard Schnidrig
vom BAFU. «Natürlich ist das
kein Freipass zum Abschuss al-
ler Wölfe. Erteilen die Kantone
eine Abschussbewilligung, ist
diese rekursfähig. Allerdings
kann der Kanton dem Rekurs

die aufschiebende Wirkung
entziehen», erklärt Schnidrig.

Kantone lehnten
 Alleinentscheid ab
Interessant in diesem Zusam-
menhang ist laut Schnidrig,
dass vor zwei Jahren eine Um-
frage des BAFU bei den Kanto-
nen ergab, dass eine alleinige
Entscheidung bei den Kantonen
unerwünscht sei. «20 von 22
Kantonen lehnten dies bei der
Umfrage ab», sagt Schnidrig.
Die vorgelegte Verordnung
schlägt nun trotzdem vor, dass
das Bundesamt für Umwelt 
BAFU künftig nur noch die
Oberaufsicht wahrnimmt, weil
auf der nationalen politischen
Ebene die vermehrte Zuteilung
von Kompetenz und Verantwor-
tung an die Kantone gefordert
werde.

Gesetzliche Bestimmun-
gen gelten weiterhin
Nun – für die Kantone gelten
natürlich weiterhin Bestim-
mungen, die für einen allfälli-
gen Abschuss erfüllt sein müs-
sen. So können heute einzelne
Wölfe, die einen Schaden verur-
sachen, abgeschossen werden,
wenn sie im ersten Jahr ihres
Auftauchens bei den Nutztie-
ren mindestens 35 Schafe oder

Ziegen in vier Monaten oder 25
Nutztiere in einem Monat geris-
sen haben. In den Folgejahren
wird ein Abschuss ab 15 gerisse-
nen Nutztieren innert vier Mo-
naten möglich. Dabei werden
Nutztiere nicht angerechnet,

die in Gebieten getötet werden,
in denen keine zumutbaren
Herdenschutzmassnahmen er-
griffen worden sind. «Diese Be-
stimmungen haben sich be-
währt und sollen beibehalten
werden», sagt Schnidrig.  zen

Wolf | Über Abschüsse von Einzelwölfen sollen künftig die Kantone alleine entscheiden

Wird die Luft für Wölfe dünner?

Autonomer. Neu sollen die Kantone selbst über Wolfsabschüsse
bestimmen können –  innerhalb der geltenden Regeln. FOTO ZVG


